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Übersetzung des französischen Originaltextes1^

Übereinkommen
über die behördliche Zuständigkeit, das anzuwendende

Recht und die Anerkennung von Entscheidungen auf dem
Gebiet der Annahme an Kindesstatt

Die Unterzeichnerstaaten dieses Übereinkommens,

in dem Wunsch, gemeinsame Bestimmungen über die behördliche Zustän-
digkeit, das anzuwendende Recht und die Anerkennung von Entscheidungen
auf dem Gebiet der Annahme an Kindesstatt aufzustellen,

haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Übereinkommen zu schliessen,
und die folgenden Bestimmungen vereinbart:

Artikel l
Dieses Übereinkommen ist auf Annahmen an Kindesstatt anzuwenden

zwischen
einer Person, die die Staatsangehörigkeit eines der Vertragsstaaten und

ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem dieser Staaten hat, oder Ehegatten,
von denen jeder die Staatsangehörigkeit eines der Vertragsstaaten und seinen
gewöhnlichen Aufenthalt in einem dieser Staaten hat, einerseits und

einem Kind andererseits, das am Tag des die Annahme an Kindesstatt be-
treffenden Antrags das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet und sich
noch nicht verheiratet hat und das die Staatsangehörigkeit eines der Vertrags-
staaten und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem dieser Staaten hat.

Artikel 2
Dieses Übereinkommen ist nicht anzuwenden, wenn
a) die Annehmenden weder dieselbe Staatsangehörigkeit noch ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt im selben Vertragsstaat haben;
b) der oder die Annehmenden und das Kind dieselbe Staatsangehörigkeit

und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat haben, dem sie angehören;
c) über die Annahme an Kindesstatt nicht von einer nach Artikel 3 zu-

ständigen Behörde entschieden worden ist.
15 Die vorliegende deutsche Übersetzung des Übereinkommens wurde von der Bun-

desrepublik Deutschland, von Österreich und der Schweiz gemeinsam festgelegt.
Der französische Originaltext findet sich in der französischen Ausgabe der Geset-
zessammlung RO...
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Artikel 3

Für die Entscheidung über die Annahme an Kindesstatt sind zuständig
a) die Behörden des Staates, in dem der Annehmende seinen gewöhn-

lichen Aufenthalt hat, oder, wenn es sich um eine Annahme durch Ehegatten
handelt, die Behörden des Staates, in dem beide ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben;

b) die Behörden des Staates, dem der Annehmende angehört, oder, wenn
es sich um eine Annahme durch Ehegatten handelt, die Behörden des Staates,
dem beide angehören.

Die Voraussetzungen des gewöhnlichen Aufenthaltes und der Staatsange-
hörigkeit müssen sowohl in dem Zeitpunkt gegeben sein, in dem die in diesem
Artikel bezeichneten Behörden angerufen werden, als auch in dem Zeitpunkt,
in dem sie entscheiden.

Artikel 4

Die in Artikel 3 Absatz l bezeichneten Behörden haben, vorbehaltlich des
Artikels 5 Absatz l, auf die Voraussetzungen für die Annahme an Kindesstatt
ihr innerstaatliches Recht anzuwenden.

Die auf Grund des gewöhnlichen Aufenthaltes zuständigen Behörden
haben jedoch alle Verbote der Annahme an Kindesstatt zu beachten, die das
Heimatrecht des Annehmenden oder, wenn es sich um eine Annahme durch
Ehegatten handelt, ihr gemeinsames Heimatrecht enthält, sofern diese Verbote
Gegenstand einer in Artikel 13 bezeichneten Erklärung sind.

Artikel 5

Die in Artikel 3 Absatz l bezeichneten Behörden haben, soweit es sich
nicht um den Annehmenden, seine Familie oder seinen Ehegatten handelt, auf
die Zustimmungs- und die Anhörungsrechte das Heimatrecht des Kindes anzu-
wenden.

Hat nach dem Heimatrecht des Kindes dieses oder ein Mitglied seiner
Familie persönlich vor der Behörde zu erscheinen, die über die Annahme an
Kindesstatt entscheidet, und hat die betreffende Person ihren gewöhnlichen
Aufenthalt nicht im Staat dieser Behörde, so soll, falls es angezeigt ist, im Weg
der Rechtshilfe verfahren werden.

Artikel 6

Die in Artikel 3 Absatz l bezeichneten Behörden dürfen die Annahme an
Kindesstatt nur bewilligen, wenn sie dem Wohl des Kindes dient. Sie haben
zuvor mit Hilfe der hierzu berufenen örtlichen Behörden eine gründliche Er-
mittlung über den oder die Annehmenden, das Kind und seine Familie anzu-
stellen. Soweit als möglich ist die Ermittlung unter Mitwirkung öffentlicher
oder privater Organisationen durchzuführen, die auf dem Gebiet internationa-
ler Annahmen an Kindesstatt ausgewiesen sind, und unter Heranziehung von
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Fürsorgern, die eine besondere Ausbildung erhalten oder eine besondere Er-
fahrung in Fragen der Annahme an Kindesstatt haben.

Die Behörden aller Vertragsstaaten haben unverzüglich jede erbetene
Hilfe im Hinblick auf eine Annahme an Kindesstatt zu leisten, auf die dieses
Übereinkommen anzuwenden ist; zu diesem Zweck können die Behörden un-
mittelbar miteinander verkehren.

Jeder Vertragsstaat kann eine oder mehrere Behörden bezeichnen, die mit
dem im vorstehenden Absatz vorgesehenen Verkehr betraut sind.

Artikel 7

Für die Nichtigerklärung oder die Aufhebung einer Annahme an Kindes-
statt, auf die dieses Übereinkommen anzuwenden ist, sind zuständig

a) die Behörden des Vertragsstaates, in dem das angenommene Kind am
Tag des Antrags auf Nichtigerklärung oder Aufhebung seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat;

b) die Behörden des Vertragsstaates, in dem der Annehmende am Tag des
Antrags auf Nichtigerklärung oder Aufhebung seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat, oder, wenn es sich um eine Annahme durch Ehegatten handelt, diese
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben;

c) die Behörden des Staates, in dem über die Annahme an Kindesstatt ent-
schieden worden ist.

Eine Annahme an Kindesstatt kann für nichtig erklärt werden
a) nach dem innerstaatlichen Recht der Behörde, die über die Annahme

an Kindesstatt entschieden hat, oder
b) nach dem Heimatrecht des Annehmenden oder der Ehegatten in dem

Zeitpunkt, in dem über die Armahme an Kindesstatt entschieden worden ist,
sofern die Nichtigkeit auf der Verletzung eines der in Artikel 4 Absatz 2 be-
zeichneten Verbote beruht, oder

c) nach dem Heimatrecht des angenommenen Kindes, sofern die Nichtig-
keit auf dem Fehlen oder der Mangelhaftigkeit einer der von diesem Recht ge-
forderten Zustimmung beruht.

Eine Annahme an Kindesstatt kann aufgehoben werden nach dem inner-
staatlichen Recht der angerufenen Behörde.

Artikel 8

Jede Annahme an Kindesstatt, auf die dieses Übereinkommen anzuwenden
ist und über die eine nach Artikel 3 Absatz l zuständige Behörde entschieden hat,
wird ohne weiteres in allen Vertragsstaaten anerkannt.

Jede Nichtigerklärung und jede Aufhebung, die von einer nach Artikel 7 Ab-
satz l zuständigen Behörde ausgesprochen worden sind, werden ohne weiteres in
allen Vertragsstaaten anerkannt.
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Erheben sich in einem Vertragsstaat Einwände gegen die Anerkennung einer
solchen Annahme an Kindesstatt oder einer der im vorstehenden Absatz genann-
ten Entscheidungen, so sind die Behörden dieses Staates bei der Beurteilung der
Zuständigkeit der Behörde, die entschieden hat, an die tatsächlichen Feststellun-
gen gebunden, auf die diese Behörde ihre Zuständigkeit gestützt hat.

Artikel 9

Sobald eine nach Artikel 3 Absatz l zuständige Behörde über eine Annahme
an Kindesstatt entschieden hat, hat sie davon gegebenenfalls den anderen Staat
zu benachrichtigen, dessen Behörden hierfür gleichfalls zustandig gewesen sind,
sowie den Staat, dem das Kind angehört, und den Vertragsstaat, in dem das Kind
geboren ist.

Sobald eine nach Artikel 7 Absatz l zuständige Behörde eine Annahme an
Kindesstatt für nichtig erklart oder aufgehoben hat, hat sie davon den Staat zu
benachrichtigen, dessen Behörde über die Annahme an Kindesstatt entschieden
hat, sowie den Staat, dem das Kind angehört, und den Vertragsstaat, in dem das
Kind geboren ist.

Artikel 10

Im Sinn dieses Übereinkommens gelten ein Annehmender ebenso wie ein
Kind, die staatenlos oder unbekannter Staatsangehörigkeit sind, als Angehörige
des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Artikel 11

Gelten in dem Staat, dem der Annehmende oder das Kind angehört, mehrere
rechtliche Ordnungen, so sind im Sinn dieses Übereinkommens mit den Verwei-
sungen auf das innerstaatliche Recht und auf die Behörden des Staates, dem eine
Person angehört, das Recht und die Behörden gemeint, die durch die in diesem
Staat geltenden Vorschriften bestimmt werden; fehlen solche Vorschriften, so
sind das Recht und die Behörden derjenigen rechtlichen Ordnung gemeint, mit
der der Betroffene die engste Verbindung hat.

Artikel 12

Dieses Übereinkommen berührt nicht Bestimmungen anderer Übereinkom-
men auf dem Gebiet der Annahme an Kindesstatt, an die Vertragsstaaten im Zeit-
punkt seines Inkrafttretens gebunden sind.

Artikel 13

Jeder Staat kann zur Anwendung des Artikels 4 Absatz 2 bei der Unterzeich-
nung, der Ratifizierung oder dem Beitritt eine Erklärung abgeben, mit der ein
oder mehrere Verbote der Annahme an Kindesstatt bezeichnet werden, die sein
innerstaatliches Recht enthält und die sich beziehen auf

Bundesblatt. 123. Jahrg. Bd l 73
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a) das Vorhandensein von Nachkommen des oder der Annehmenden ;
b) den Umstand, dass die Annahme an Kindesstatt von einer Person allein

beantragt wird;
c) die Blutsverwandschaft zwischen einem Annehmenden und dem Kind ;
d) das Bestehen einer früheren Annahme des Kindes durch andere Personen ;
e) das Erfordernis eines Altersunterschiedes zwischen dem oder den Anneh-

menden und dem Kind;
f ) die Voraussetzungen hinsichtlich des Alters des oder der Annehmenden

und des Kindes ;
g) den Umstand, dass das Kind nicht bei dem oder den Annehmenden lebt.
Eine solche Erklärung kann jederzeit zurückgenommen werden. Die Zu-

rücknahme ist dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Niederlande
zu notifizieren.

Die Wirkung einer zurückgenommenen Erklärung erlischt am sechzigsten
Tag nach der im vorstehenden Absatz genannten Notifikation.

Artikel 14

Jeder Vertragsstaat kann eine Erklärung abgeben, mit der die Personen be-
zeichnet werden, die als seine Staatsangehörigen im Sinn dieses Übereinkommens
anzusehen sind.

Eine solche Erklärung sowie ihre Änderung oder ihre Zurücknahme sind
dem Ministerium für auswärtigeAngelegenheiten der Niederlande zu notifizieren.

Die Erklärung, ihre Änderung oder ihre Zurücknahme wird am sechzigsten
Tag nach der im vorstehenden Absatz genannten Notifikation wirksam.

Artikel 15

Von den Bestimmungen dieses Übereinkommens darf in den Vertragsstaa-
ten nur abgewichen werden, wenn ihre Anwendung mit der öffentlichen Ordnung
offensichtlich unvereinbar ist.

Artikel 16

Jeder Vertragsstaat hat die Behörden zu bezeichnen, die zuständig sind für
a) die Entscheidung über die Annahme an Kindesstatt im Sinn des Artikels 3

Absatz l ;
b) den in Artikel 6 Absatz 2 vorgesehenen Verkehr, wenn er von der in Arti-

kel 6 Absatz 3 eingeräumten Möglichkeit Gebrauch macht ;
c) die Nichtigerklärung oder die Aufhebung einer Annahme an Kindesstatt

nach Artikel 7;
d) die Entgegennahme der Benachrichtigungen nach Artikel 9.
Er hat das Verzeichnis der zuständigen Behörden und jede spätere Änderung

dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Niederlande zu notifizie-
ren.
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Artikel 17
Jeder Vertragsstaat hat, zur Anwendung des Artikels 5, dem Ministerium für

auswärtige Angelegenheiten der Niederlande die Bestimmungen seines inner-
staatlichen Rechtes über die Zustimmungs-und die Anhörungsrechte mitzuteilen.

Jeder Staat, der eine Erklärung im Sinn des Artikels 13 abgibt, hat dem ge-
nannten Ministerium die Bestimmungen seines innerstaatlichen Rechtes über die
in seiner Erklärung bezeichneten Verbote mitzuteilen.

Jeder Vertragsstaat hat dem genannten Ministerium die späteren Änderun-
gen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuteilen, auf die in den Absätzen l und 2
Bezug genommen wird.

Artikel 18
Dieses Übereinkommen liegt für die bei der Zehnten Tagung der Haager

Konferenz für internationales Privatrecht vertretenen Staaten zur Unterzeich-
nung auf.

Es bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden sind beim Ministe-
rium für auswärtige Angelegenheilen der Niederlande zu hinterlegen.

Artikel 19
Dieses Übereinkommen tritt am sechzigsten Tag nach der in Artikel 18 Ab-

satz 2 vorgesehenen Hinterlegung der dritten Ratifikationsurkunde in Kraft.
Das Übereinkommen tritt für jeden Unterzeichnerstaat, der es später ratifi-

ziert, am sechzigsten Tag nach der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in.
Kraft.

Artikel 20
Jeder bei der Zehnten Tagung der Haager Konferenz für internationales Pri-

vatrecht nicht vertretene Staat kann diesem Übereinkommen beitreten, nachdem
es nach Artikel 19 Absatz l in Kraft getreten ist. Die Beitrittsurkunde ist beim
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Niederlande zu hinterlegen.

Das Übereinkommen tritt für einen solchen Staat nur in Kraft, sofern nicht
ein Staat, der das Übereinkommen vor dieser Hinterlegung ratifiziert hat, inner-
halb von sechs Monaten nachdem das Ministerium für auswärtige Angelegenhei-
ten der Niederlande ihm den Beitritt notifiziert hat, durch eine an dieses Ministe-
rium gerichtete Notifikation Widerspruch erhebt.

Wird kein Widerspruch erhoben, so tritt das Übereinkommen für den beitre-
tenden Staat am ersten Tag des Monats in Kraft, der dem Ende der zuletzt ablau-
fenden Frist des vorstehenden Absatzes folgt.

Artikel 21
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifizierung oder dem Beitritt

erklären, dass dieses Übereinkommen auf alle oder einzelne Gebiete ausgedehnt
wird, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt. Eine solche Erklärung
wird wirksam, sobald das Übereinkommen für den Staat, der sie abgegeben hat,
in Kraft tritt.
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Später kann das Übereinkommen auf solche Gebiete durch eine an das Mini-
sterium für auswärtige Angelegenheiten der Niederlande gerichtete Notifikation
ausgedehnt werden.

Das Übereinkommen tritt für die Gebiete, auf die sich die Ausdehnung er-
streckt, am sechzigsten Tag nach der im vorstehenden Absatz genannten Anzeige
in Kraft.

Artikel 22

Jeder Staat kann sich spätestens bei der Ratifizierung oder dem Beitritt das
Recht vorbehalten, die Annahmen an Kindesstatt nicht anzuerkennen, über die
die nach Artikel 3 Absatz l Buchstabe b zuständigen Behörden entschieden
haben, wenn das Kind am Tag des die Annahme betreffenden Antrags den ge-
wöhnlichen Aufenthalt in seinem Gebiet hatte und nicht dem Staat angehörte,
dessen Behörden über die Annahme entschieden haben. Andere Vorbehalte
sind nicht zulässig.

Ebenso kann jeder Vertragsstaat, wenn er eine Ausdehnung des Überein-
kommens nach Artikel 21 notifiziert, gleichzeitig diesen Vorbehalt für alle oder
einzelne Gebiete erklären, auf die sich die Ausdehnung erstreckt.

Jeder Vertragsstaat kann einen Vorbehalt, den er erklärt hat, jederzeit zu-
rücknehmen. Die Zurücknahme ist dem Ministerium für auswärtige Angele-
genheiten der Niederlande zu notifizieren.

Die Wirkung des Vorbehalts erlischt am sechzigsten Tag nach der im vor-
stehenden Absatz genannten Notifikation.

Artikel 23

Dieses Übereinkommen gilt für die Dauer von fünf Jahren, gerechnet von
seinem Inkrafttreten nach Artikel 19 Absatz l, und zwar auch für die Staaten,
die es später ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind.

Die Geltungsdauer des Übereinkommens verlängert sich, ausser im Fall
der Kündigung, stillschweigend jeweils um fünf Jahre.

Die Kündigung ist spätestens sechs Monate, bevor die jeweilige Zeit von
fünf Jahren endet, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Nie-
derlande zu notifizieren.

Sie kann sich auf bestimmte Gebiete, auf die das Übereinkommen anzu-
wenden ist, beschränken.

Die Kündigung wirkt nur für den Staat, der sie notifiziert hat. Für die an-
deren Vertragsstaaten bleibt das Übereinkommen in Kraft.

Artikel 24

Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Niederlande notifi-
ziert den in Artikel 18 bezeichneten Staaten und den Staaten, die nach Artikel
20 beigetreten sind:



1185

a) die Erklärungen und die Zurücknahmen vonErklärungen nachArtikellS ;
b) die Erklärungen, die Änderungen und die Zurücknahmen von Erklä-

rungen nach Artikel 14;
c) die Bezeichnungen von Behörden nach Artikel 16;
d) die gesetzlichen Bestimmungen und ihre Änderungen nach Artikel 17;
e) die Unterzeichnungen und die Ratifikationen nach Artikel 18;
f) den Tag, an dem dieses Übereinkommen nach Artikel 19 Absatz l in

Kraft tritt;
g) die Beitritte nach Artikel 20 und den Tag, an dem sie wirksam werden;
h) die Ausdehnungen nach Artikel 21 und den Tag, an dem sie wirksam

werden;
i) die Vorbehalte und die Zurücknahmen von Vorbehalten nach Artikel 22;
j) die Kündigungen nach Artikel 23 Absatz 3.
Zu Urkund dessen haben die gehörig bevollmächtigten Unterzeichner die-

ses Übereinkommen unterschrieben.

Geschehen in Den Haag, am 15. November 1965, in englischer und fran-
zösischer Sprache, wobei die beiden Wortlaute in gleicher Weise massgebend
sind, in einer Urschrift, die im Archiv der Regierung der Niederlande hinter-
legt und von der jedem bei der Zehnten Tagung der Haager Konferenz für in-
ternationales Privatrecht vertretenen Staat eine beglaubigte Abschrift auf
diplomatischem Weg übermittelt wird.
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